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Protokoll über die Mitgliederversammlung des Fördervereins Legasthenie Dortmund e.V. am 

13. Dezember 2012 im Wilhelm-Hansmann-Haus, Dortmund-Innenstadt, Märkische Str. 21 

Versammlungsleiter: Thomas Röttger  Protokollführerin: Angelika Beck 

Beginn der Versammlung: 19.30 Uhr  Ende der Versammlung: 20.35 Uhr 

Anwesend waren 6 Mitglieder. Die Versammlung wurde satzungsgemäß einberufen. Bei der 

Einberufung der MV wurde die Tagesordnung angekündigt. Es wurde festgestellt, dass die 

Versammlung beschlussfähig war. Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 10.11. 2011 wurde 

von allen 6 Anwesenden angenommen. 

TOP1 Bericht des Geschäftsführers zur Entwicklung des Vereins 

 Jahresabrechnung 2011 und Rechnungsprüferbericht 

 Der Geschäftsführer berichtet über die Entwicklung des Vereins mit Stichtag 31.12.2011 

 Der Verein hat 53 Mitglieder; 38 Kinder sind in der Förderung; 6 Honorarkräfte sind tätig.  

 Die gewählte Kassenprüferin Annette Richter führte am 31.08.2012 die Kassenprüfung 

durch. Der Kassenstand betrug 9484,45 Euro, 1156,57 Euro weniger als im Vorjahr. 

TOP2 Entlastung des Vorstandes/Geschäftsführers für das Jahr 2011  

 Die Entlastung des Vorstandes/Geschäftsführers erfolgte mit 3 Ja-Stimmen und keiner 
Enthaltung. 

TOP3 Änderung der Satzung § 1 Name, Sitz, Eintragung  

 Bisherige Fassung: § 1 Absatz 1. Der Verein trägt den Namen Förderverein Legasthenie 
Dortmund e.V.  

 Der § 1 Absatz 1 der Satzung hat mit 6 Ja-Stimmen gegen keine Nein-Stimme bei keiner 
Stimmenthaltung und keiner ungültigen Stimme folgende Fassung erhalten: 

 § 1 Absatz 1. Der Verein trägt den Namen Förderverein LRS Dortmund e.V. 

 Der Förderverein legt den Antrag auf die beschlossene Änderung dem Registergericht zur 
Eintragung vor. 

TOP4 Verschiedenes  

 Kündigungsverfahren/Ende der Förderung 
Bisherige Regelung: Die Kündigung der Fördermaßnahme erfolgte zum Schuljahresende mit 
ausreichender Frist. Neue Regelung: Ab Beginn der Förderung ist die Teilnahme für 12 Monate 
verbindlich. Danach gilt eine dreimonatige Kündigungsfrist. Alle anwesenden Mitglieder 
stimmten dem zu. 

 Befragung der Mitglieder 
Der Förderverein steht und fällt mit den Mitgliedern. Die Zukunft des Vereins hängt vor allem 
auch von der Mitwirkung der Eltern ab. Wie kann der Verein weiter aktiviert werden? Die 
Anwesenden sprachen sich für eine Befragung der Mitglieder aus. 
Außerdem ist für den Frühsommer ein gemeinsames Treffen von Mitgliedern, Eltern, Kindern 
sowie Honorarkräften im Rombergpark zum Erfahrungsaustausch angedacht. 

Protokoll der Mitgliederversammlung  

vom 13. Dezember 2012 


